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Tag I n h a l t Seite

Einziger Paragraph

Die Ermächtigungen zum Erlass von Rechtsverordnungen
nach

1. § 8 a Absatz 1 Satz 1 des Handelsgesetzbuchs, auch in Ver-
bindung mit § 5 Absatz 2 des Partnerschaftsgesellschafts-

gesetzes und § 156 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes betreffend
die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, sowie § 55 a
Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs,

2. § 125 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 des Gesetzes über die An-
gelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, auch in
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Angaben unter dem Vorschriftentitel beziehen sich auf die Gliederungsnummern in der Sammlung der Gesetze und Verordnungen der Freien und Hansestadt Hamburg.

Verordnung

über die Weiterübertragung von Ermächtigungen zum Erlass von Rechtsverordnungen

über die maschinelle Führung des Handels-, Partnerschafts-, Genossenschafts- und Vereinsregisters

(Weiterübertragungsverordnung-Registerrecht)

Vom 4. September 2001

Auf Grund von § 8 a Absatz 1 Satz 4 des Handelsgesetz-
buchs vom 10. Mai 1897 (BGBl. III 4100–1), zuletzt geändert
am 13. Juli 2001 (BGBl. I S. 1542, 1547), auch in Verbindung
mit § 5 Absatz 2 des Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes vom
25. Juli 1994 (BGBl. I S. 1744), zuletzt geändert am 19. Dezem-
ber 2000 (BGBl. I S. 1757, 1759), und § 156 Absatz 1 Satz 1 des
Gesetzes betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen-
schaften in der Fassung vom 19. August 1994 (BGBl. I S. 2203),
zuletzt geändert am 24. Februar 2000 (BGBl. I S. 154, 161),
§ 55 a Absatz 1 Satz 3 und Absatz 6 Satz 2 zweiter Halbsatz des
Bürgerlichen Gesetzbuchs vom 18. August 1896 (BGBl. III
400–2), zuletzt geändert am 23. Juli 2001 (BGBl. I S. 1658), und
§ 125 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes über die Angelegenheiten
der freiwilligen Gerichtsbarkeit in der Fassung vom 20. Mai
1898 (BGBl. III 315–1), zuletzt geändert am 13. Juli 2001
(BGBl. I S. 1542, 1544), auch in Verbindung mit § 160 b Absatz
1 Satz 2 des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen
Gerichtsbarkeit, wird verordnet:
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Verbindung mit § 160 b Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes über
die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, und
§ 55 a Absatz 6 Satz 2 erster Halbsatz des Bürgerlichen
Gesetzbuchs,

3. § 8 a Absatz 1 Satz 3 erster Halbsatz des Handelsgesetz-
buchs, auch in Verbindung mit § 5 Absatz 2 des Partner-
schaftsgesellschaftsgesetzes und § 156 Absatz 1 Salz 1 des
Gesetzes betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen-
schaften,

werden auf die Justizbehörde weiter übertragen.

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 4. September 2001.

§ 1

(1) Der Bebauungsplan Altona-Altstadt 47 für das Gebiet
zwischen Pinnasberg und St. Pauli Fischmarkt (Bezirk Altona,
Ortsteil 201) wird festgestellt.

Der Geltungsbereich wird wie folgt begrenzt:

St. Pauli Fischmarkt – über das Flurstück 2111, Westgrenze
des Flurstücks 2111, über das Flurstück 581 (Pinnasberg),
Nordgrenze des Flurstücks 581 der Gemarkung Altona-Süd-
west – Bezirksgrenze.

(2) Das maßgebliche Stück des Bebauungsplans und die
ihm beigegebene Begründung werden beim Staatsarchiv zu
kostenfreier Einsicht für jedermann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung können beim
örtlich zuständigen Bezirksamt während der Dienststunden
kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke
beim Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen Kosten-
erstattung erworben werden.

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein
Entschädigungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren

Verordnung

über den Bebauungsplan Altona-Altstadt 47

Vom 4. September 2001

Auf Grund von § 10 und § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 27. August 1997 (Bun-
desgesetzblatt 1997 I Seite 2142, 1998 I Seite 137), zuletzt
geändert am 27. Juli 2001 (Bundesgesetzblatt I Seiten 1950,
2013), in Verbindung mit § 3 Absatz 1 und § 5 des Bauleitplan-
feststellungsgesetzes in der Fassung vom 30. November 1999
(Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 271), § 81
Absatz 1 Nummer 6 der Hamburgischen Bauordnung vom
1. Juli 1986 (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Seite 183), zuletzt geändert am 18. Juli 2001 (Hamburgisches
Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 221), Artikel 6 des Geset-
zes über die Ermächtigung des Senats zur Änderung, Ergän-
zung oder Aufhebung von Gesetzen über Bebauungs- und
Landschaftspläne und zur Weiterübertragung dieser Ermäch-
tigung vom 11. Juni 1997 (Hamburgisches Gesetz- und Verord-
nungsblatt Seiten 215, 230), Artikel 6 des Gesetzes über die
Zustimmung der Bezirksversammlungen zur Änderung,
Ergänzung und Aufhebung von Gesetzen über Bebauungs-
und Landschaftspläne vom 4. November 1997 (Hamburgisches
Gesetz- und Verordnungsblatt Seiten 494, 510) wird verordnet:
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nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Unbeachtlich sind

a) eine Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1
und 2 des Baugesetzbuchs bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften und

b) Mängel der Abwägung,

wenn sie nicht in den Fällen des Buchstabens a innerhalb
eines Jahres, in den Fällen des Buchstabens b innerhalb von
sieben Jahren seit dem In-Kraft-Treten des Bebauungsplans
schriftlich gegenüber dem örtlich zuständigen Bezirksamt
geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Ver-
letzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen.

§ 2

Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nach-
stehende Vorschriften:

1. In dem nach § 172 des Baugesetzbuchs als „Erhaltungs-
bereich“ bezeichneten Gebiet bedürfen zur Erhaltung der
städtebaulichen Eigenart des Gebiets auf Grund seiner städ-
tebaulichen Gestalt der Rückbau, die Änderung, die Nut-
zungsänderung oder die Errichtung baulicher Anlagen
einer Genehmigung, und zwar auch dann, wenn nach der
Baufreistellungsverordnung vom 5. Januar 1988 (Ham-
burgisches Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 1), zuletzt
geändert am 21. Januar 1997 (Hamburgisches Gesetz- und
Verordnungsblatt Seiten 10, 11), in der jeweils geltenden
Fassung eine Genehmigung nicht erforderlich ist. Die
Genehmigung zum Rückbau, zur Änderung oder zur Nut-
zungsänderung darf nur versagt werden, wenn die bauliche
Anlage allein oder im Zusammenhang mit anderen bau-
lichen Anlagen das Ortsbild oder die Stadtgestalt prägt oder
sonst von städtebaulicher, insbesondere geschichtlicher
oder künstlerischer Bedeutung ist. Die Genehmigung zur

Errichtung der baulichen Anlage darf nur versagt werden,
wenn die städtebauliche Gestalt des Gebiets durch die
beabsichtigte bauliche Anlage beeinträchtigt wird.

2. Im Kerngebiet sind durch geeignete Grundrissgestaltung
die Aufenthaltsräume den lärmabgewandten Gebäudeseiten
zuzuordnen. Soweit die Anordnung von Aufenthaltsräu-
men an den lärmabgewandten Gebäudeseiten nicht möglich
ist, muss für diese Räume ein ausreichender Lärmschutz
durch bauliche Maßnahmen an Außentüren, Fenstern,
Außenwänden und Dächern der Gebäude geschaffen wer-
den.

3. Im Kerngebiet sind Spielhallen und ähnliche Unternehmen
im Sinne von § 33 i der Gewerbeordnung, die der Aufstel-
lung von Spielgeräten mit oder ohne Gewinnmöglichkeiten
dienen, sowie Vorführ- und Geschäftsräume, deren Zweck
auf Darstellungen oder auf Handlungen mit sexuellem
Charakter ausgerichtet ist, unzulässig.

4. Das festgesetzte Gehrecht umfasst die Befugnis der Freien
und Hansestadt Hamburg, allgemein zugängliche Wege und
Plätze anzulegen und zu unterhalten.

5. Die Oberkante des Erdgeschossfußbodens von Wohn-
räumen muss mindestens auf 7,6 m über Normalnull liegen.

6. Eine Überschreitung der Baugrenzen durch Balkone, Log-
gien und Erker kann in den Obergeschossen bis zu 1,5 m
zugelassen werden. Bei Überbauungen von öffentlichen
Straßenverkehrsflächen ist eine lichte Höhe von mindes-
tens 3 m einzuhalten.

7. Leitungen für die Entlüftung der festgesetzten Gemein-
schaftsgarage sind über die Dächer der mehrgeschossigen
Bebauung zu führen.

§ 3

Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebau-
ungspläne aufgehoben.

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 4. September 2001.



Montag, den 17. September 2001336 HmbGVBl. Nr. 35

Artikel 1
Die Verordnung über die Laufbahnen der hamburgischen

Beamten vom 28. November 1978 (HmbGVBl. S. 391), zuletzt
geändert am 15. Juli 1997 (HmbGVBl. S. 380, 391), wird wie
folgt geändert:

a) § 2 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Bei Einstellung, Anstellung, Übertragung von Dienst-
posten und Beförderung ist nur nach Eignung, Befähigung
und fachlicher Leistung ohne Rücksicht auf Geschlecht,
sexuelle Identität und Orientierung, Abstammung, Rasse,
Glauben, religiöse oder politische Anschauungen, Heimat,
Herkunft oder Beziehungen zu entscheiden.“

b) In § 4 Absatz 3 Nummer 2 wird die Zahl „5“ durch die Zahl
„6“ ersetzt.

Artikel 2

§ 2 Absatz 5 der Verordnung über die Laufbahn der
hamburgischen Polizeivollzugsbeamten vom 13. Oktober 1992
(HmbGVBl. S. 215), zuletzt geändert am 15. Juli 1997
(HmbGVBl. S. 380, 391), erhält folgende Fassung:

„(5) Jedem Polizeivollzugsbeamten steht entsprechend seiner
Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung ohne Rücksicht
auf Geschlecht, sexuelle Identität und Orientierung, Ab-
stammung, Rasse, Glauben, religiöse oder politische Anschau-
ungen, Heimat, Herkunft oder Beziehungen der Aufstieg in

alle Ämter des Polizeivollzugsdienstes nach den Vorschriften
dieser Verordnung offen.“

Artikel 3

In § 2 Absatz 1 und § 4 Absatz 1 der Ausbildungs- und
Prüfungsordnung für die Laufbahn des mittleren allgemeinen
Verwaltungsdienstes vom 28. Oktober 1980 (HmbGVBl.
S. 293), zuletzt geändert am 18. Dezember 1990 (HmbGVBl.
S. 277), wird die Textstelle „Regierungsassistent-Anwärter“
durch die Textstelle „Regierungssekretär-Anwärter“ ersetzt.

Artikel 4

In § 3 und § 5 Absatz 1 der Ausbildungs- und Prüfungsord-
nung für die Laufbahn des mittleren vermessungstechnischen
Verwaltungsdienste vom 14. Februar 1967 (HmbGVBl. S. 33),
zuletzt geändert am 18. Dezember 1990 (HmbGVBl. S. 277),
wird die Textstelle „Technische Assistent-Anwärter“ durch die
Textstelle „Technische Sekretär-Anwärter“ ersetzt.

Artikel 5

In § 2 Absatz 1 und § 4 Absatz 1 der Ausbildungs- und
Prüfungsordnung für die Laufbahn des mittleren Verwaltungs-
dienstes beim Strafvollzug vom 11. Juli 1989 (HmbGVBl.
S. 135) wird die Textstelle „Verwaltungsassistent-Anwärter“
durch die Textstelle „Verwaltungssekretär-Anwärter“ ersetzt.
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Vierte Verordnung

zur Änderung laufbahnrechtlicher Vorschriften

Vom 4. September 2001

Auf Grund von § 16 des Hamburgischen Beamtengesetzes
in der Fassung vom 29. November 1977 (HmbGVBl. S. 367),
zuletzt geändert am 18. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 171, 200), wird
verordnet:

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 4. September 2001.


